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Allgemeine 
Angaben: 

S&P Exzellenz 
Hausstockweg 36 
12107 Berlin 
Ansprechpartnerin: Marion Jäschen  
Mobil:                      0163-2105137 
Email:                      marion.jaeschen@t-online.de 

Ziele:  Infektionen mit dem Coronavirus werden rechtzeitig erkannt. 

 Das Risiko einer Weitergabe des SARS-CoV-2-Virus an Kunden wird 
minimiert. 

 Die Teststrategie der S&P Exzellenz ist für alle Kunden transparent. 

Grundsätzliches:  Aufgrund der aktuellen Infektionslage werden Kunden nur mit einem 
tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltest-Ergebnis besucht.  

 Bei jedem Kundenbesuch werden die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
(AHA+L-Regeln) sowie individuelle Regelungen des Kunden beachtet. 

 Die Beschaffung und Durchführung der Tests obliegt der S&P Exzellenz. 

Durchführung:  Die Testdurchführung erfolgt durch geschultes medizinisches Personal, 
welches über einen Nachweis über die Einweisung vorweisen kann. Der 
Nachweis kann jederzeit bei der S&P Exzellenz eingesehen werden. 

 Die Testung erfolgt jeweils vor dem Kundenbesuch.  

 Positive Testergebnisse führen unverzüglich zur Isolation der getesteten 
Person. Es wird eine Bestätigung durch einen PCR-Test initiiert. Die Daten 
werden durch die S&P Exzellenz an das zuständige Gesundheitsamt 
übermittelt.  

 Die Durchführung der Tests erfolgt ausnahmslos nach den Angaben des 
Herstellers unter den gebotenen Hygienevorkehrungen.  

 Die Testkits werden nach der Durchführung fachgerecht entsorgt. 

Umgang mit 
Testergebnissen 

 Die getestete Person wird sofort nach Vorliegen über das Testergebnis 

informiert. 

 Das Testergebnis wird auf dem entsprechenden Formblatt 

(Testergebnis_Kontaktdaten_S&P Exzellenz) dokumentiert und beim 

Kundenbesuch mitgeführt. 

 Die Dokumentation dient Kunden und Externen als Nachweis der 

vorschriftsmäßigen Testung nach  

 Die Testergebnisse werden unter den datenschutzrechtlichen Vorgaben 
dokumentiert und archiviert. Nach vier Wochen werden die 
Dokumentationen der Testergebnisse vernichtet. 

 Jedes positive Testergebnis wird umgehend durch PCR-Testung validiert 

und dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet.  

 

 

Anpassungen des Testkonzeptes erfolgen in Abhängigkeit des aktuellen Infektionsgeschehens und der 

geltenden aktuellen Bestimmungen des Landes Berlin. 


